
Umgang mit Opfern

Der Alternativ-Entwurf Wieder-
gutmachung erweitert die im

Jugendstrafrecht geläufige Idee der
Konfliktschlichtung auf den Um-
gang mit erwachsenen Beschuldig-
ten und öffnet im herkömmlichen
„zweispurigen“ Sanktionensystem
(Strafen und Maßregeln) eine „drit-
te Spur“: Wiedergutmachung. Sie
kann – sofern dies sozial erträglich
ist – einen vollständigen Reakti-
onsverzicht zur Folge haben oder
zumindest eine Strafmilderung. Die
Lösung erfolgt über ein gerichtli-
ches Wiedergutmachungsverfahren. 

Die Reformvorschläge berück-
sichtigen Belange der verletzten
Person. Aber sie stehen nicht im
Vordergrund der Überlegungen.
Den primären Nutzen hat der Täter
und die Strafjustiz als Organisati-
on: die Vermeidung von Strafver-
fahren im Bereich der leichten (und
ggf. auch der mittelschweren Ei-
gentums- und Vermögens-) Krimi-
nalität. Das Opfer kann sich diese
Vorteile mittelbar zunutze machen.
So gesehen dient die Reform Opfer-
interessen. Der wunde Punkt ist die
Verzahnung von justiziellem Ver-

fahren und außergerichtlicher
Schlichtung. Das Problem scheint
auf in Formulierungen wie: Die
Staatsanwaltschaft/das Gericht
kann eine „hierzu geeignete
Schlichtungsstelle ersuchen“. Die
Umsetzung dieser strafprozessua-
len Möglichkeiten setzt funktionie-
rende außerjustizielle Schlich-
tungsstellen voraus. Diese sind im
Bereich der mittleren Kriminalität
– und nur dort sollte man neben der
sanktionslosen Einstellung eine
dritte Spur öffnen – nicht in Sicht.
Eine innovative Debatte müßte also
die rechtssoziologische Diskussion
der 1980er Jahre über Schlichtung
und Vermittlung innerhalb und
außerhalb justizförmiger Verfahren
wieder aufgreifen und die Veren-
gung auf Diversion im Rahmen ei-
nes Strafverfahrens auflösen. Zur
Zeit wird beim Stichwort „Täter-

Opfer-Ausgleich“ nur an Straf-
recht, bei „außerforensische Kon-
fliktregelung“ nur an Zivilrecht ge-
dacht. Diese Sichtbegrenzung
erschwert den Aufbau schlichten-
der und vermittelnder Institutionen.

Monika Frommel

Jürgen Baumann u.a.
(Arbeitskreis deutscher und
schweizerischer Strafrechts-
lehrer)
Alternativ-Entwurf
Wiedergutmachung
Verlag C.H. Beck
139 Seiten, 38,– DM

Reformbedarf

Schon sehr bald nach Inkrafttre-
ten der RStPO im Jahre 1879

ist die Forderung nach einer Ge-
samtreform des Strafverfahrens er-
hoben worden. Im Vordergrund der
Diskussion standen bis in die er-
sten Jahre der Weimarer Republik
hinein neben der Berufungsfrage
und der Laienbeteiligung auch die
Regelung des Vorverfahrens, vor
allem hinsichtlich gering ausgebil-
deter Verteidigerrechte in diesem
Verfahrensabschnitt. Die weitrei-
chenden Reformvorstellungen zu
Beginn des Jahrhunderts (vgl. vor
allem den E 1919/20) sind jedoch
gescheitert; das Reforminteresse
der Prozessualisten wandte sich zu-
nehmend der Hauptversammlung
zu. Erst seit Anfang der achtziger

Jahre ist hier ein Trendwandel zu
verzeichnen; daß entgegen dem
Verfahrensmodell des RStPO-Ge-
setzgebers mittlerweile nicht mehr
die Hauptverhandlung, sondern das
Ermittlungsverfahren ausschlagge-
bend für den Ausgang des Strafver-
fahrens ist, ist inzwischen Allge-
meingut und die These vom über-
wiegenden Reformbedarf des
Ermittlungsverfahrens kaum noch
umstritten.

Von einem Verteidigungsdefizit
im Vorverfahren geht auch Winter
in seiner Arbeit aus. Er untersucht
in den Bereichen des Aktenein-
sichtsrechts, des Teilnahmerechts
an Vernehmungen, des Rechts auf
eigene Ermittlungen, des Beweis-
antragsrechts und der Möglichkeit
zur Beeinflussung der Sachverstän-
digenauswahl – das Kommunikati-
onsrecht wird nicht behandelt – das
geltende Recht hinsichtlich norma-
tiver Defizite, schildert historische
Reformversuche und formuliert
konkrete Novellierungsvorschläge.
Ausgangspunkt ist dabei eine Auf-
gabenbestimmung der Strafvertei-
digung, die den Verteidiger einer-
seits als Bestandteil des dialektisch
strukturierten Wahrheitsfindungs-
prozesses definiert, insofern ihn
also auf die Ziele und Grundsätze
des Strafverfahrens verpflichtet,
andererseits ihm aber auch die
tatsächliche Möglichkeit der
Beeinflussung des Verfahrens ein-
räumen will. Im Ergebnis fordert
Winter die Erleichterung des Ak-
teneinsichtsrechts, mehr Parteiöf-
fentlichkeit bei staatsanwaltschaft-
lichen und polizeilichen Ermitt-
lungshandlungen und die
Beteiligung der Verteidigung bei
der Beauftragung der Sachverstän-
digen. Beweisanträge sollen künf-
tig beschieden werden müssen, ge-
richtlicher Rechtsschutz gegen die
staatsanwaltschaftliche Entschei-
dung wird hingegen nicht befür-
wortet.

Hinsichtlich der Novellierungs-
vorschläge des Autors – die teil-
weise hinter anderen Reformposi-
tionen, etwa den Thesen des DAV-
Forums 1985 (AnwBl 1986, S. 50
ff.) zurückbleiben – soll hier nur
auf ein grundsätzliches Problem
aufmerksam gemacht werden: Die
vom Autor vorgenommene Hierar-
chisierung der in der Reformlitera-
tur vorgefundenen verfahrensdog-
matischen, kriminalpolitischen,
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justizpraktischen und verfassungs-
rechtlichen Gesichtspunkte er-
scheint nicht immer hinreichend
ausgewiesen. So etwa, wenn die
Ablehnung einer richterlichen
Kontrolle staatsanwaltschaftlicher
Entscheidungen mit der Möglich-
keit von „Verfahrensverzögerung“
und „-sabotage“ begründet wird.
Ähnliches gilt für das Teilnahme-
recht des Verteidigers an polizeili-
chen oder staatsanwaltschaftlichen
Zeugenvernehmungen, das bei
Winter einem überwiegenden Ge-
heimhaltungsinteresse zum Opfer
fällt. Dahinter steht folgendes:
Winters Ausgangspunkt ist der
„angemessene Ausgleich wider-
streitender öffentlicher und privater
Interessen“. Maßstab soll dabei der
aus der Verfassungsdogmatik ent-
liehene Begriff der „praktischen
Konkordanz“ sein. Dabei stehen
sich in der konkreten Abwägung
vor allem der Gesichtspunkt der
Effektivität der Strafverfolgung
und die verschiedenen Institute
strafprozessualer Garantien (Waf-
fengleichheit, rechtliches Gehör
usw.) gegenüber. Leider setzt sich
der Autor im Rahmen dieser Über-
legungen nicht mit Einwänden
auseinander, wie sie schon von
Hassemer (StV 1982, S. 275 ff.)
hinsichtlich des Topos der „Funkti-
onstüchtigkeit der Strafrechtspfle-
ge“ formuliert worden sind. Zwar
konzediert er, daß die Rechte des
Beschuldigten nicht unter Beru-
fung auf die Effektivität der Straf-
verfolgung beliebig einschränkbar
seien, aber die Berechtigung, straf-
prozessuale Freiheitsrechte über-
haupt in ein Abwägungsverhältnis
zusammen mit Effektivitätskriteri-
en zu verweisen, wird nicht hinter-
fragt. So bleibt der Eindruck, daß
der Autor sein Ziel, der „unbefrie-
digenden und teilweise
rechtsstaatlich bedenklichen Situa-
tion des Verteidigers im Vorverfah-
ren“ abzuhelfen, auf halben Wege
aufgibt, ohne die Reststrecke aus-
reichend erkundet zu haben.

Wolfgang Rentzel-Rothe

Christoph Winter
Die Reform der Informations-
rechte des Strafverteidigers im
Ermittlungsverfahren
Peter Lang Verlag
172 Seiten, 82,– DM
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aus abgeleitete Forderung, daß näm-
lich Politik und Polizei die Konse-
quenzen ihrer Verfolgungsaktivitä-
ten für Handel und Wandel in den
betreffenden Branchen mitzureflek-
tieren und in ihre strategischen Pla-
nungen einzubeziehen hätten, ist bis
dato kaum eingelöst. 

Bemerkenswert ist Gagnes Be-
richt über das Leben in einem

entlegenen US-amerikanischen
Dorf in den Appalachen schon des-
halb, weil er so deutlich mit den
zur Zeit kursierenden Publikatio-
nen über Gewalt kontrastiert: Ohne
aufgeregten Unterton, in einer
nüchternen, fast unterkühlten Spra-
che werden die Umstände des dörf-
lichen Lebens beschrieben, das
sich speziell für die Frauen äußerst
trist darstellt: Vielfältige Abhängig-
keiten, die auch ihren Niederschlag
in den Köpfen gefunden haben,
eine  Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern, die den Frauen so
ziemlich alles Belastende und
Mühsame zuschanzt, dazu noch die
soziale und geographische Isolati-
on, die die meisten Formen von So-
lidarisierung oder kollektiver Pro-
blembewältigung unterbindet. Vor
dem Hintergrund dieser Deformati-
on sozialer Beziehungen spielen
sich dann noch gelegentlich exzes-

Patricia L. Gagne
Appalachian Women: Vio-
lence and Social Control.
Journal of Contemporary
Ethnography, Vol.20, No.4
(1992), S.387-415  

JGG-Kommentar

Die Herausgeber des neuesten
Kommentars zum JGG sind

ein Strafrechtler aus dem Bundes-
ministerium der Justiz, ein Bundes-
anwalt beim Bundesgerichtshof
und ein Strafrechtsprofessor aus
Hamburg – diese Mischung soll
Programm für eine praxisnahe,
theoretisch fundierte Sichtweise
sein. Dabei sind die einzelnen Teile
zwischen den Autoren bestens ab-
gestimmt – man gewinnt niemals
den Eindruck, drei unterschiedliche
Werke zu lesen.

Die Sprache ist gut lesbar und
klar – beispielsweise werden dog-
matische Ungereimtheiten bezüg-
lich der Voraussetzungen der Ver-
hängung von Jugendstrafe in § 17
JGG als solche auch in der Über-
schrift bezeichnet. Die Aufnahme
sozialwissenschaftlicher, empiri-
scher Erkenntnisse ist überdurch-
schnittlich und deren Präsentation
übersichtlich. Viele Querverweise
auf die anderen JGG-Kommentare,
die Einarbeitung neuer Rechtspre-
chung und Literatur sind selbstver-
ständlich, wobei auf einen guten
Überblick und Auswahl, nicht auf
Masse geachtet wurde. Die Auto-
ren tragen der Tatsache angemes-
sen Rechnung, daß die Zweispurig-
keit des Jugendstrafrechts in ganz
besonderer Weise nicht nur rechts-
dogmatische Fragen und Probleme
mit sich bringt, sondern auch sol-
che der Kriminologie, Kriminalpo-
litik, Sozialpädagogik und Sozial-
arbeit. 

Der Kommentar transportiert
aber nicht nur sozialwissenschaftli-
che Kenntnisse für Juristen, er ver-
mittelt auch die Dogmatik des JGG
beispielsweise für Jugendgerichts-
helferInnen und sonstige in diesem
Bereich arbeitende Sozialarbeite-
rInnen und ist deshalb für diese
empfehlenswert.

Der neue Kommentar wird es
neben den eingeführten Werken
mit teils klar umrissenen Schwer-
punktzielgruppen auf dem Markt
sicher nicht leicht haben, zumal der
Umfang von fast tausend Seiten
und der Preis von beinahe zwei-
hundert DM ihn nicht für jeden In-
teressierten als Zweitkommentar
(das soll keine Rangfolge aus-
drücken) akzeptabel erscheinen
lassen. Auch kann er nicht – wie
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Neue Bücher:
■ U. Ewald / K. Woweries
(Hrsg.)
Entwicklungsperspektiven
von Kriminalität und Straf-
recht
Forum Verlag Godesberg
352 Seiten, DM 58,–

■ Deutscher Richterbund (Hrsg.)
Handbuch der Justiz 1992
R. v. Decker's Verlag
527 Seiten, DM 98,– 

■ Manfred Brusten (Hrsg.)
Polizei-Politik
Juventa Verlag
232 Seiten, DM 38,–

■ Jörg-Martin Jehle (Hrsg.)
Kriminologie als Lehrgebiet
Verlag Kriminologische
Zentralstelle e.V.
365 Seiten, DM 34,–

■ Michael Kubink
Verständnis und Bedeutung
von Ausländerkriminalität
Centaurus Verlagsgesellschaft
328 Seiten, DM 48,–

■ Helge Peters (Hrsg.)
Muß Strafe sein?
Zur Analyse und Kritik straf-
rechtlicher Praxis
Westdeutscher Verlag
232 Seiten, DM 39,–

Materialien:
■ Ausländerfeindlichkeit in
Deutschland – Wir alle sind
gemeint!
Eine Denkschrift aus aktuellem
Anlaß – und für zukünftiges
Handeln
Herausggeben vom
Komitee für Grundrechte und
Demokratie
124 Seiten, DM 15,–
(ab 10 Ex 20 % Rabatt)
Bezug:
Komitee für Grundrechte und
Demokratie
An der Gasse 1
6121 Sensbachtal

das Ostendorf mit der ersten Aufla-
ge seines Kommentars gelang –
eine stringent durchgehaltene, für
JGG-Kommentare neue Sichtweise
präsentieren. Aber aufgrund all der
oben genannten Vorzüge, der neu-
en Mischung und weil die Anzahl
der Vorauflagen allein noch kein
Qualitätsmerkmal darstellt, freue
ich mich bereits darauf, in einigen
Jahren eine weitere Auflage hier
besprechen zu können.

Heinz Cornel

Herbert Diemer, Armin Schor-
eit, Bernd-Rüdeger Sonnen
Kommentar zum Jugend-
gerichtsgesetz
Verlag C.F. Müller
995 Seiten, 198,– DM

Alltag im Vollzug

Das Thema Strafvollzug er-
scheint in den Schlagzeilen

der Tagespresse für gewöhnlich
nur, wenn es über spektakuläre
Dinge wie eine „Revolte“ oder
„Meuterei“ zu berichten gibt. Im
Gegensatz zu dieser Fixierung auf
Sensationen verfolgt Sonja Vack
mit ihrem kleinen „Schwarzbuch
Strafvollzug“ das Ziel, anhand aus-
gewählten Beispielen und Schwer-
punkten denen „draußen“ einen
Einblick davon zu vermitteln, wie
es „drinnen“, in der totalen, alle
Lebensbereiche kontrollierenden
Institution Knast aussieht.

Der Autorin, seit Frühjahr 1988
Gefangenenbeauftragte beim Ko-

Anschriften der genannten
Zeitschriften:

British Journal of Criminology
Oxford University Press 
Walton Street
Oxford2 6DP, UK  

Demokratie und Recht
„Demokratie und Recht“
Zeitschriftenverlag
Schulterblatt 58c
2000 Hamburg

Journal of Contemporary 
Ethnography
SAGE Publications
2455 Teller Road
Newbury Park CA 91320

Kriminologisches Journal
Juventa Verlag
Ehretstraße 3
6940 Weinheim 

sivere Akte physischer Gewalt,
Einschüchterungen und Demüti-
gungen ab. Gagne geht es nicht um
die Skandalisierung von Gewalt,
vielmehr um die Bestimmung des
Kontexts, in dem Gewalt als zu-
sätzliche Facette sozialer Kontrolle
funktioniert und um die ganz ge-
wöhnlichen, unscheinbaren Facet-
ten der Kontrolle. Informativ und
desillusionierend ist das alles auch,
weil vorgeführt wird, wie wenig
zeitgemäß, wie altmodisch-rustikal
– und trotzdem brutal – life in the
USA mitunter noch sein kann.  

Dr. Gerhard Hanak, Soziologe und
Mitarbeiter am Institut für Rechts-

und Kriminalsoziologie, Wien  
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mitee für Grundrechte und Demo-
kratie, geht es jedoch nicht darum,
es dem Schlagzeilen-Journalismus
gleichzutun und die besonders sen-
sationsheischenden Mißstände im
Strafvollzug anzuprangern, sondern
darum, die Normalität des Strafvoll-
zugs zu beleuchten Ergänzt wird die
Darstellung durch eine – ebenso
traurig wie nachdenklich stimmen-
de – Reportage über „Strafverfol-
gung und Knast gegen deutsche
Staatsangehörige im Ausland“ am
Beispiel Portugals sowie einige Ge-
dichte aus dem Ingeborg-Drewitz-
Literaturpreis für Gefangene.

Ihre über mehrere Jahre hinweg
gesammelten praktischen Erfahrun-
gen mit Menschen, die sich mit
ihren Sorgen, Nöten und Proble-
men in Strafvollzugsangelegenhei-
ten, wie sie in der vorliegenden Pu-
blikation vielfach geschildert wer-
den, um Hilfe an das „Komitee“
wandten, faßt Sonja Vack wie folgt
zusammen: „Nur zu häufig mußte
ich dabei feststellen, daß selbst in
Situationen, in denen es für die ver-
antwortlichen Stellen, also z.B. die
Anstaltsleitungen, ein Leichtes ge-
wesen wäre, humane Lösungen zu
finden, gerade dies nicht geschah.
In fast allen Auseinandersetzungen
ist ein Erfolg letztlich ausgeblie-

ben, und wenn wir mal einen Er-
folg erzielten, dann bestätigte eine
solche erfreuliche Ausnahme nur
die schlechte Regel. […] Aufgrund
der bei dieser Arbeit gemachten
Erfahrungen stellt sich inzwischen
für mich die Frage, ob Strafe, vor
allem in Form von Strafhaft, mit
den in diesem kleinen 'Schwarz-
buch' geschilderten Konsequenzen,
überhaupt ein angemessenes Mittel
ist, mit abweichendem Verhalten,
mit Vergehen und Verbrechen um-
zugehen.“ (S. 63) Die Autorin
selbst hat keine (straf-)rechtspoliti-
schen Patentrezepte zur Lösung der
erwähnten Probleme anzubieten.

Dennoch: Insgesamt gibt das
kleine „Schwarzbuch Strafvollzug“
einen anschaulichen Einblick in die
bundesrepublikanische Strafvoll-
zugswirklichkeit. Es wäre wün-
schenswert, daß die Publikation
weite Verbreitung findet.

Hubert Kolling

Sonja Vack
Kleines Schwarzbuch
Strafvollzug
Komitee für Grundrechte und
Demokratie e.V.
An der Gasse 1
6121 Sensbachtal
66 Seiten, 6,– DM
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